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GZ 10 E 4/25p - Bezirksgericht Traun

Bewertungsgutachten

Ermittlung des Verkehrswertes

Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf

Bestellung zum Allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstéandigen durch den Prasidenten des Landesgerichtes Linz ZI.Jv 3750-5/03 u.a. Eachgebiete:
84.60 Alt- und Gebrauchtwarenhandel (Schétzung von Gebrauchsgegenstanden, Wohnungsinhalten, ausgenommen Kunstgegenstande, Antiquitdten und andere Wert-
sachen); 94.01 GroBere landwirtschaftliche Liegenschaften; 94.02 Gértnerisch genutzte Liegenschaften; 94.03 Kleinere landwirtschaftliche Liegenschaften; 94.07 Klei-
nere forstwirtschaftliche Liegenschaften; 94.10 Gewerblich oder industriell genutzte Liegenschaften (Baugriinde); 94.15 Mehrfamilienh&duser, gemischt genutzte Liegen-
schaften (Baugriinde, Wohnungseigentumsobjekte); 94.17 Einfamilienhduser, Zweifamilienh&user (Baugriinde); 94.20 Wohnungseigentum; 94.23 Geschaftsraumlich-
keiten; 94.60 Mietzins und Nutzungsentgelt; 94.65 Baugriinde; 94.70 Nutzwertfeststellung, Parifizierung; 94.75 Land- und forstwirtschaftliche Bauten;
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10 E 4/25p:

Betreibende Partei
Raiffeisenbank Wels Sud eGen
P.-B.-RodlbergerstraBe 25
4600 Thalheim

Verpflichtete Partei
Hansjorg Schimak
Friedmanngasse 11/2
1160 Wien

vertreten durch

Landl + Edelmann
Rechtsanwaltspartnerschaft
Ferdinand Ottl-StraBe 15
4840 Vocklabruck

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Allgemeines

Auftraggeber
Bezirksgericht Traun mit Beschluss vom 6. Februar 2025 (10 E 4/25p)

Gegenstand der Schétzung

Héalfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf

Zweck

Zwangsversteigerung

Wertermittlungsstichtag
4. Juni 2025 (Tag der Besichtigung)

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Grundlagen der Schatzung

- Besichtigung der Liegenschaft am 4. Juni 2025

Anwesend:
- Sabine Preininger (Raiffeisenbank Wels Sud eGen)
- Ing. Mag. Martin Reiter als Sachverstéandiger

+ Grundbuchsauszug vom 8. Juni 2025

« Grundstlcksverzeichnis vom 22. Juli 2025

« Katasterplan

« Flachenwidmungsplan

- Ortliches Entwicklungskonzept

« Ausklnfte des Stadtamtes Ansfelden

« Auskulinfte Wasserverband GroBraum Ansfelden

- Eigene Grundpreissammlung

- Internetabfrage Geographisches Informationssystem Altlasten (GIS Altlasten)

« Einschlagige Fachliteratur insbesondere:

- Liegenschaftsbewertungsgesetz, Stabentheiner, 2. erweiterte Auflage, Manz
Verlag, Wien, 2005

Verkehrswertermittiung von Grundstiicken, Kleiber, Bundesanzeiger Verlag,
10. Auflage, 2023

Immobilienbewertung Osterreich, Bienert, Funk, 4., aktualisierte Auflage,
Edition OVI Immobilienakademie, 2022

Liegenschaftsbewertung, Kranewitter, 7. Auflage, Manz Verlag, Wien, 2017
Der Wert von Immobilien, Seiser - Kainz, 1. Auflage, 2011

Immobilien-Preisspiegel 2025, Wirtschaftskammer Osterreich Fachverband
der Immobilien- und Vermdgenstreuhé&nder

- Die Nutzungsdauer von Gebauden, baulichen Anlagen, gebaudetechnischen
Anlagen und Bauteilen, Seiser, Seiser + Seiser Immobilien Consulting GmbH,
2020

- Liegenschaftsbewertung in der Praxis, WEKA, 2020

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf



\’ Ing. Mag.
\' y Martin Reiter

Allgemeine Voraussetzungen und Annahmen der Bewertung

1. Das Gutachten wird nach den Bewertungsmethodiken des Liegenschaftsbewertungs-
gesetzes 1992, BGBI. 1992/150 erstellt. Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs 2 LBG
ermittelt.

2. Die Objekte wurden in den zuganglichen Bereichen besichtigt und begangen.

3. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes bei Liegenschaften, die Ublicherweise der Er-
tragserzielung oder der betrieblichen Nutzung dienen, ist die Umsatzsteuer nicht be-
rucksichtigt, da die Vorsteuerabzugsmadglichkeit besteht. In allen anderen Fallen wer-
den die Werte einschlieBlich Umsatzsteuer angesetzt. Hingewiesen wird ausdrticklich
auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. Sollte die
zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verwertet wer-
den, ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen - eine even-
tuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nétig. Wird die zu bewertende Sache ohne
Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltendge-
machte Vorsteuerbetrdge anteilig zu berichtigen.

4. Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gultigkeit.

5. Der derzeitige Bau- und Erhaltungszustand des Objektes wurde auftragsgemaB nur
durch &uBeren Augenschein anlésslich der Befundaufnahme festgestellt und klassifi-
Ziert.

6. Eine Prifung des Geb&udes oder der Bestandseinheiten auf Systemsicherheit gemaB
ONORM B4015 Erdbebenkrafte kann vom gefertigten Sachverstéandigen nicht durchge-
fuhrt werden. Diese Art der Prufung kann nur durch entsprechende Ingenieurkonsulen-
ten durchgefuhrt werden. Es kénnen sich maBgebliche und wertbeeinflussende Ein-
schréankungen ergeben, welche nicht berlcksichtigt sind.

7. Die Funktionsfahigkeit der elektrischen, sanitaren und sonstigen Einrichtungen, sowie
sonstiger Ver- und Entsorgungsleitungen wurde nicht tberprift. Deren ordnungsgema-
Be Funktion wurde bei der Bewertung vorausgesetzt.

8. AuBerbucherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berucksichtigung, wenn sie dem
Sachversténdigen von Seiten des Auftraggebers bekannt gegeben wurden. Es wurden
diesbeziglich keine Informationen bekannt gegeben. Der ausgewiesene Wert des
Gutachtens basiert auf der Annahme, dass keine auBerblcherlichen Rechte und Las-
ten vorliegen.

9. Der fertigende Sachverstandige geht aufgrund der getatigten Recherchen und erhalte-
nen Informationen davon aus, dass es sich bei der bewertungsgegenstandlichen Lie-
genschaft weder um ein Baurecht noch um ein Superéadifikat handelt.

10.Haftungen des Sachverstdndigen Dritten gegenlber sind ausgeschlossen. Dieses
Gutachten ist ausschlieBlich fur den oben genannten Zweck erstellt worden.

11. Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Wertermittlung einflieBender Faktoren,
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zuriickzugreifen, kann das Er-
gebnis keine mit mathematischer Exaktheit feststehende GréBe sein.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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12.Ergeben sich neue Fakten oder Umsténde, behalt sich der Sachverstandige ausdriick-
lich die Anderung und Ergénzung des Gutachtens vor. Das Gutachten wird auf die an-
gefuihrten Unterlagen oder Informationen aufgebaut. Daraus ergibt sich, dass neue Un-
terlagen oder Informationen zu einer Anderung des Gutachtens fiinren kénnen.

13.Die Ublichen Untersuchungen haben keine Hinweise darauf ergeben, dass die Immobi-
lie von einer wertbeeinflussenden Kontaminierung, sei sie natlrlichen oder chemischen
Ursprungs, betroffen ist. Wird nachtréglich festgestellt, dass die Immobilie oder ein be-
nachbartes Grundstliick von einer Kontaminierung betroffen ist oder dass das Grund-
stiick oder die Gebéaude in einer Weise genutzt wurden oder werden, die zu einer Kon-
taminierung fuhren wirde, kdnnte dies den ausgewiesenen Wert verringern. Dies gilt
auch fur die eingesetzten Baustoffe und -materialien der Baulichkeit. Es wird davon
ausgegangen, dass keine gesundheitsgefdhrdenden Stoffe eingesetzt wurden bzw
keine Materialien vorhanden sind, die im Zuge der Entsorgung die Eluatklasse D der
ON S2100 Uberschreiten, sondern auf Grundlage der Deponieverordnung 2008 eine
Entsorgung auf einer Baurestmassendeponie zulassen.

14. Wertminderungen durch Kontaminationen oder Altlasten oder auch andere die Liegen-
schaft entwertende Altbodenverhéltnisse sind nicht bekannt. Die Ermittlung des Um-
weltzustandes des Projekts- und Untersuchungsgebietes iS der ONORM S 2093 durch
Erhebungen und Erkundigungen ist nicht beauftragt. Bei der Wertermittlung wird daher
davon ausgegangen, dass ,keine anthropologischen Veranderungen der natirlichen
Zusammensetzung des Untergrundes oder von Bauwerken/Baulichkeiten, des Was-
sers oder der Luft durch Materialien oder Stoffe, die mittelbar oder unmittelbar schadli-
che Auswirkungen auf den Menschen oder die Umwelt haben kénnen und zu erhéhten
Aufwendungen, Haftungen oder Risiken des Eigentimers oder Nutzers flhren" vorlie-
gen. Konkrete Aussagen uber das Vorliegen einer Kontamination und der damit ver-
bundenen Sanierungskosten kénnen erst auf Basis eines entsprechenden Sachver-
stéandigengutachtens getroffen werden.

15.Bei Grundstlicken, welche nicht im Grenzkataster verzeichnet sind, kdnnten sich bei
einer Neuvermessungen Abweichungen vom Grundbuchstand ergeben.

16.Dem Sachverstandigen liegt kein Energieausweis vor. Es wird davon ausgegangen,
dass das bewertungsgegenstandliche Gebaude der Norm und der Bauordnung zum
Erbauungszeitpunkt entspricht. Es wird von der Annahme ausgegangen, dass der pra-
sumtive Kaufer auf die Vorlage des Energieausweises verzichtet. Mégliche Wertminde-
rungen aufgrund einer schlechten (unterdurchschnittlichen) Energiekennziffer sind im
ausgewiesenen Gutachtensergebnis nicht bertcksichtigt und mussten bei Vorlage ei-
nes aktuellen Energieausweises gesondert in Abzug gebracht werden.

17.Der gefertigte Sachverstandige erklart ausdricklich, dass er diese Liegenschaftsbe-
wertung als unabhangiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt hat. Er erklart
weiters, samtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die er vom Auftraggeber
oder einem Dritten im Zusammenhang mit der Gutachtenserstellung erhalten hat und
den Inhalt des Gutachtens selbst, insbesondere die ermittelten Werte im Rahmen der
gesetzlichen Gegebenheiten vertraulich zu behandeln.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Sachverstandiger fur Immobilien 8/22

Befund

Allgemeines

Bei der bewertungsgegenstandlichen Liegenschaft handelt es sich um ein Griinlandgrund-
stuck, welches fur Erholungszwecke verwendet wurde.

Lage
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Quelle: doris.at

In Nettingsdorf, eine Ortschaft der Stadt Ansfelden, gelegen.

Entfernungen (jeweils ins Zentrum):

Ansfelden (Stadtamt) ca. 4km
Traun ca. 6km
Linz ca. 19 km

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Grundbuchsstand
JU§'|‘|Z REPUBLIK OSTERREICH G B
==—=""=  GRUNDBUCH
Auszug aus dem Hauptbuch
KATASTRALGEMEINDE 45324 Nettingsdorf EINLAGEZAHL 200

BEZIRKSGERICHT Traun
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*** Eingeschrinkter Auszug * k%
%k %k B-Blatt eingeschrdnkt auf Eigentiimernamen % %
*kk Name 1: Schimak % Fe ok
ok k Vorname 1: Hansjérg hekek
okl C-Blatt eingeschrdnkt auf Belastungen fiir das angezeigte B-Blatt * koK

hkhhkhkhxhrhhh bk bk dxdxhxh kb hkx ko hhhhhhkhxhrhihhhhhrhrrxdbxrkhxhxhahrhkhbhkhhhhkhxhihhhih
Letzte TZ 688/2025
Einlage umgeschrieben gemdf Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012

Fe e de e de e e de ok e e e e Rk Rk ok ke ke R ok ke ok ke ke ke Al % Je de Je g ok K k% b e e 3 e o e o ok ok ok ke ok ok e ok %k o ok o ok ke ok

GST-NR G BA (NUTZUNG) FLACHE GST-ADRESSE
678/1 G Garten (10) * 1054
Legende:

G: Grundstiick im Grenzkataster
*: Fldche rechnerisch ermittelt
Garten(10): Gidrten (Gidrten)
e de e de g de e ok sk ke gk ke ok ke ok e ok e ok e ok ok ok ke ke e ke e ke ke ok ke ke ke ke e A2 e e e e e e e ek e ok ok e e e e s e s ke ok ke ok ke ok ke ke ke ok sk b ok ok ok ok ok
2 a 4192/1987 Tauschvertrag 1986-05-10 Zuschreibung Gst 677/3 (Teil 1) aus
EZ 201, Einbeziehung Teil 1 in 678/1 (P 470/87)
3 a 4192/1987 RECET des Gehens und Fahrens hins Gst 678/2 (EZ 201)
gem Pkt Fiinftens Tauschvertrag 1986-05-10 flir Gst 678/1
khkhkhkhkhkhkhhhhhhkhkhkhkhhkhhhhhdhhdhhohhhhdhihi B khhkhhkhkhkhrhdbhdbr b kb hrhrdhhhhkhkhkhhkdhdhhhhhh
6 ANTEIL: 1/2
Hansjérg Schimak
GEB: 1966-10-09% ADR: Stadtplatz 56, Wels 4600
a 453/2018 IM RANG 5797/2017 Kaufvertrag 2017-11-15 Eigentumsrecht
b geldscht
khkhkhkhkbkkhhhhhhbhhbhkdxdhxhahbhkhbrhbrhrhkhbhhkhhki C Ahhkhhhkhhr kbbb ahhhbxhkxhkrhhbhbhbhhbhkbhdxhhhhhih
1 a 609/2018 Pfandurkunde 2017-11-29
PFANDRECHT Hochstbetrag EUR 28.000, -
fiir Raiffeisenbank Wels Siid eGen (FN 93799s)
c 293/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens siehe C-LNR.
4
2 auf Anteil B-LNR 6
a 2102/2022 (Entscheidendes Gericht BG Wels - 2528/2022)
Zahlungsbefehl BG Steyr 2022-01-28
PFANDRECHT vollstr. EUR 8.540,98
samt je 4 % Z aus EUR 1.563,58 seit 7.9.2021, aus EUR
3.903,96 seit 11.10-2021, aus EUR 3.073,44 seit 25.10.2021,
Kosten EUR 1.17%,19 fiir Mag. Michael Lanzinger, geb.
21.9.1982
BG Wels - 12 E 1631/22m
b 2102/2022 Simultanhaftung mit
EZ 2422 KG 51242 Wels C-LNR 72
EZ200 KG 45324 Nettingsdorf C-LNR 2
EZ1874 KG 51242 C-LNR 44
EZ 2264 KG 51242 C-LNR 114

Seite 1 von 2

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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3 auf Anteil B-LNR 6
a 681/2023 Pfandbestellungsurkunde 2023-02-06
PFANDRECHT Héchstbetrag EUR 50.000, -
fiir Mag. Dr. Martin M. Steinbiichler geb 19%0-02-03
4 auf Anteil B-LNR 6

a 293/2025 688/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
Hereinbringung von vollstr. EUR 7.647,64 Kosten/Zinsen 1t.
Exekutionsbewilligung vom 06.02.2025,
Berichtigungsbeschluss vom 18.02.2025 fiir Raiffeisenbank
Wels Sid eGen (FN 9379%s) (10 E 4/25p)

b 293/2025 Pfandrecht siehe C-LNR. 1

khkkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkxhhhhhkhkhkrrdrxhbhhhkhxdx HINWEIS LR RS S SR SRR RS SR EEE R R R R EEE R R RS E

Eintragungen ohne Wdahrungsbezeichnung sind Betrdge in ATS.
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Grundbuch 08.04.2025 14:19:05

Die Bewertung erfolgt auftragsgeméan geldlastenfrei.

Bestandsverhaltnisse

Es wurden von den Parteien keine Bestandsverhaltnisse bekannt gegeben. Die Bewertung
erfolgt bestandsfrei.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Sachverstandiger fur Immobilien

Grundstiicksbeschreibung

MaBe und Form, Topographie

11/22

Quelle: doris.at

unregelméaBige Grundstucksausformung, leicht hangig

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Flachenwidmung
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Quelle: doris.at

Land- und Forstwirtschaft, Odland

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Sachverstandiger fur Immobilien 1 3/22

Ortliches Entwicklungskonzept

Ll

l
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LEGENDE - ORTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT

Textliche Festlegung

-2 - A Granze der Baulandantwicklung

Nutzung)
P = Batrisbliche Nutzung
== = Wohnutzung

v,

bal
sowie Bebauungsplanung anzustreben in bereits gewidmeten Bereichen)

@ Baulandwidmung nur nach Herstellung und dauerhaften Sicherstellung
der erforderiichen larmtechnischen MaGnaimen

(@) sossammgunrcn ——

® -
des Gafahrenzonenplancs

Verkehrsfldchen (Neuplanungen)
geméiss aktuellem Projekt

Verkehrsfiiichen (Neuplanungen)
schematisch

Neuaufforstungsfiichen

Quelle: Stadtamt Ansfelden

Es sind keine Anderungen geplant.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Verkehrsverhaltnisse

VerkehrsméBig durch die asphaltierte GemeindestraBe und ein Geh- und Fahrtrecht auf-
geschlossen.

Es ist nur eine Zufahrtsmoglichkeit mit einer Breite von ca. 3 m vorhanden.

Ver- und Entsorgung

Laut Auskunft des Wasserverbandes GroBraum Ansfelden vom 22. Juli 2025 ist ein Was-
seranschluss vorhanden. Es wurde die Mindestanschlussgebuhr fur ein Haus mit 150 m?2
Wohnflache bezahlt. Dieser Anschluss wiirde heute inkl. Umsatzsteuer € 2.832,50 kosten.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Altlastenatlas

Mit Abfrage vom 21. Juli 2025 im Geographischen Informationssystem Altlasten (GIS Alt-
lasten) scheinen die Grundsticke nicht auf. Weiterfihrende Untersuchungen wurden vom
Sachversténdigen nicht angestellt.

Die Bewertung erfolgt daher in der Annahme, dass keine Materialien und Stoffe vorhanden
sind, deren Verunreinigung die Grenzwerte der Baurestmassendeponie Uberschreitet.

= Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,

umweltbundesamt® Altlastenportal Klima- und Umweltschutz

Regionen und Wasserwirtschaft

A

Qﬂ'ﬁ‘

Legende
Flachen
Flachentyp
D Altlast Altablagerung D Altstandort
Status
I:] erhebliche/s Kontamination/Risiko erwartet D beurteilt “keine Altlast* E\< Altlast vorgeschlagen
I e [l cokontaminion [l oosichen

D Beobachtung abgeschlossen

Verwaltungslayer

Grundsticke Administrative Grenzen

Im sichtbaren Kartenausschnitt sind keine Flachen vorhanden,

die gemanB § 18 Abs. 4 Altlastensanierungsgesetz (ALSAG) zu verdffentlichen sind.

Wenn in einem Kartenausschnitt keine Flachen (Altablagerungen, Altstandorte, Altlasten) angezeigt werden,
bedeutet das nicht, dass in diesem Kartenausschnitt keine Altablagerungen oder Altstandorte existieren,

da nicht alle bekannten Altablagerungen und Altstandorte gemaB Altlastensanierungsgesetz zu veréffentlichen sind.
Im Zentrum des dargestellten Kartenausschnittes befindet sich das gemaB aktueller Abfrage gesuchte Objekt:
"Nettingsdorf 678/1 (Grundstick)"

Verwendete Grundlagendaten: © bmk.gv.at, ©® BEV 2002, ZI. §843/2002 - Datenquelle: basemap.at
Montag, 21. Juli 2025 K © Opr lap-Mit SRTM | Kar ng: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Seite: 1/1

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Einheitswert, Grundsteuermessbetrag

Auskunft vom Finanzamt Osterreich vom 9. April 2025:

der Bodenwert zu EWAZ 46 023-2-0200/8 betragt zum 01.01.1973 per m? EUR 0,7267.
Der Einheitswert betragt fur die gesamte Liegenschaft EUR 944,75.
Der Einheitswert betragt fur die Anteile %2 Herrn Schimak EUR 472,37.

Der Grundsteuermessbetrag betragt EUR 0,94.

Abgabenriickstande

Laut Auskunft des Wasserverbandes GroBraum Ansfelden vom 22. Juli 2025 und des
Stadtamtes Ansfelden vom 29. Juli 2025 bestehen bei der Liegenschaft keine Abgaben-
rickstande.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Aufstellung Grundstiicke, Bodenklimazahl
Bodenklimazahl (BKZ):

Ist eine Wertzahl zwischen 0 und 100, die anhand objektiver Kriterien (Bodenschéatzung,
Wasserverhéltnisse, Geldndeneigung und Klima) die natlrliche Ertragsfahigkeit eines Be-
triebes im Vergleich zum ertragsféhigsten Standort wiedergibt. Sie ist eine Teilkomponente
des Einheitswertes.

in m2
Grstnr. | Bav- LN FN [Sonstige| Gesamt | EMZ BKZ
" | flache
678/1 1.054 1.054
SUMME 0 0 0 1.054 1.054 0

Fir das bewertungsgegenstandliche Grundstick wird keine Ertragsmesszahl ausgewie-
sen.

In der Bewertung wird von einer durchschnittlichen Bodenqualitat fir diese Gegend aus-
gegangen.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Fotos

Ansicht von der StraBe

Hingewiesen wird auf die Zufahrtsmoglich-
keit mit einer Breite von nur ca. 3 m.

Innenbereich des Grundstlickes

Innenbereich des Grundstiickes

Es sind an mehreren Stellen Ablagerungen
von Miull und Baureststoffen vorhanden.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Bewertung

Grundlagen

AuftragsgemanB wird der Verkehrswert der Liegenschaft ermittelt.

Die nachstehende Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund getroffenen Fest-
stellungen und unter Bedachtnahme auf die Verhaltnisse am Realitdtenmarkt unter Be-
ricksichtigung der Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes (LBG) und in
Anlehnung der ONORM B 1802.

Die Bewertung erfolgt nach dem Sachwertverfahren, das fiir Grundstiicke wie das
gegenstédndliche das geeignete und libliche Verfahren ist.

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatschlich erziel-
ten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sa-
chen sind solche, die hinsichtlich den Wert beeinflussenden Umstédnden weitgehend mit
der zu bewertenden Sache Ubereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und
geanderte Marktverhéltnisse sind nach MaBgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu-
oder Abschlage zu bericksichtigen.

Der Sachwert ist die Summe aus dem Bodenwert und dem Bauwert. Bei der Berechnung
des Bauwertes wird vom Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag ausgegangen und
dieser um die technische (Alter, Bauméangel, Bauschaden) und wirtschaftliche (zeitgeméa-
Ben Bedirfnissen nicht entsprechender, unwirtschaftlicher Aufbau wie z.B. Grundrissge-
staltung, Geschosshéhe) Wertminderung gekurzt.

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des fur die Zeit nach

dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen
Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln.

Berechnung

Die Flache wird dem vorliegenden Grundbuchauszug entnommen.

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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In der Urkundensammlung des Bezirksgerichtes Traun wurden auf elektronischem Wege
folgende Vergleichspreise erhoben:

Katastral-

Jahr

Kauf-

. ) .
gemeinde Grundstiicke TZ m Kaufpreis preis/m? BKZ
45322 1328 3820 240 6.00000| 25,00 40,68

Kremsdorf

45324 2024

Nettingsdorf 630 295/25 7.700 210.000,00 27,27 42,39
296, 3189

45313 ’ ’ 2024 45,82

Ansfelden g;gg’ 3195, 174/0024| 29:041|  800.000,00f 2755\ \Waig

45521 2024

Pucking | 1296 2003/24 21.556 580.000,00 26,91 51,88

45324 2022

Nettingsdorf 1073/4 3016/23 160 4.800,00 30,00

Durchschnitt 27,35

Ermittlung des Verkehrswertes

Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Bodenwert, Verkehrswert

Aufgrund der vorhandenen Preise und der notwendigen Anpassungen, insbesondere der
Zeit, Lage, GroBe und Ausformung an das bewertungsgegenstandliche Grundstlck, wird
der Basis - m? - Preis mit € 28,-- festgesetzt.

Aufgrund der Lage neben gewidmeten Bauland ist eine Hoherwertigkeit des Grundstiickes
vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit einer Umwidmung in Bauland in der Zukunft kann der-
zeit nicht eingeschétzt werden, aber der Immobilienmarkt reagiert auf eine derartige Lage
in der Regel. Beschrankend ist aber die Zufahrt und eine Bebauung daher mit Schwierig-
keiten verbunden. Unter Berucksichtigen aller dieser Faktoren wird der Bodenwert fir
Grinland um 50 % auf € 42,-- pro m2 erhéht.

Die Entsorgungskosten fur den oberflachlich erkennbaren Mull und der rickgestaute Pfle-
geaufwand werden gleich dem Wert des vorhandenen Wasseranschlusses gesetzt. Somit
ist keine Berichtigung des Basiswertes diesbezuglich notwendig.

m?2 £/m? € gesamt
Grundstlcksflache 1.054 € 42,00 € 44.268,00
Bodenwert 1.054 € 44.268,00

Der Bodenwert ist aufgrund der guten Nachfrage gleich dem Verkehrswert zu setzen.

Verkehrswert Halfteanteil

Der ideelle Miteigentiimer kann Uber die Nutzung der Gesamtliegenschaft nicht alleine
entscheiden, sondern ist von den anderen Miteigentimern abhangig. Dieser Umstand
fuhrt dazu, dass fur Minderanteile an einer Liegenschaft eingeschrénkte Verfligbarkeit ge-
geben ist.

Halfteanteil €22.134,00
- Abfchlag wegen eingeschrankter -15,00 % -€3.320.10
Verfiigungsgewalt

Verkehrswert Halfteanteil € 18.813,90

Ermittlung des Verkehrswertes
Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf
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Zusammenfassung

Verkehrswert:

Haélfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf

€ 18.813,90

Die Bewertung erfolgt geldlasten- und bestandsfrei!

Luftenberg, am 29. Juli 2025

Ermittlung des Verkehrswertes

Halfteanteil EZ 200, Grundbuch 45324 Nettingsdorf



	Allgemeines
	Auftraggeber
	Gegenstand der Schätzung
	Zweck
	Wertermittlungsstichtag
	Grundlagen der Schätzung
	Allgemeine Voraussetzungen und Annahmen der Bewertung
	Befund

	Allgemeines
	Lage
	Grundbuchsstand
	Bestandsverhältnisse
	Grundstücksbeschreibung
	Aufstellung Grundstücke, Bodenklimazahl
	Bewertung

	Grundlagen
	Berechnung
	Vergleichswertberechnung Grundstücke
	Bodenwert, Verkehrswert
	Verkehrswert Hälfteanteil
	Zusammenfassung


